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(54) Befestigungssystem für Shampooflaschen, Duschmittel u. Badeutensilien

(57) Befestigungssystem für Shampoo Duschmittel
in handelsüblichen Kunststoffflaschen, Körperreini-
gungsgeräte wie Handbürsten sowie Badeutensilien ist
dadurch gekennzeichnet, das bei Dusch-Altanlagen
(Bestand) mittels geeigneter Maschine eine von 250mm
bis 0,5mm breite und 250mm bis 1 mm tiefe Bohrung/
Vertiefung in die Duschwand erfolgt. In diese Vertiefung
wird ein Magnet, der jeglicher Art und Form (Neodym-

Eisen-Bor) (NdFeB) haben kann in die Wand 200mm bis
0.5mm unter Oberfläche Fliesen, Putz oder sonstige
Oberflächen der Wand eingebaut wird. Die Oberfläche
der Wand kann aus Keramik, Kunststoff glatten Putzen,
Glas oder sonstigen glatten Oberflächen sein. Die Ver-
tiefung 200mm bis 0,5mm wird mit einem passend ge-
schliffenen Fliesenteil oder sonstigem Füllmaterial ver-
klebt oder verputzt.
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Beschreibung

[0001] Shampoos und Duschmittel werden in Kunst-
stoffflaschen angeboten.
Die Form der Flaschen lässt es zu, das diese auf der
einzig ebenen Fläche (Boden)der Flasche abgestellt
werden können, oder seitlich hingelegt werden können.
Oben haben diese Flaschen eine verschraubbare oder
klappbare Öffnung, woraus das Duschmittel oder Sham-
poo entnommen werden kann. Körperreinigungsgeräte
wie Handbürsten oder dergleichen sowie Badeutensilien
haben keine Befestigungssysteme.
[0002] In privaten Duschen wird die Shampoo bzw.
Duschmittelflaschen Körperreinigungsgeräte wie Hand-
bürsten sowie Badeutensilien in mehr oder weniger schö-
nen Ablagen aus Plastik, Edelstahlkörben abgestellt.
Wobei in öffentlichen Duschen, Hotels, Kliniken, Cam-
pingplätzen diese Möglichkeit erst gar nicht besteht, so
das die Flaschen auf den Boden oder Abmauerungen
mehr oder weniger schlecht abgestellt werden können.
[0003] Dieses Probleme werden in den Schutzansprü-
chen aufgeführten Merkmalen gelöst.

Variante 1

[0004] Mit der Erfindung wird das Problem damit ge-
löst, das bei Dusch-Altanlagen (Bestand) mittels geeig-
neter Maschine eine BohrungNertiefung in die
Duschwand erfolgt. In diese Vertiefung wird ein Magnet,
der jeglicher Art und Form haben kann in die Wand unter
Oberfläche Fliesen, Putz oder sonstige Oberflächen der
Wand eingebaut wird. Die Oberfläche der Wand kann
aus Keramik, Kunststoff glatten Putzen, Glas oder son-
stigen glatten Oberflächen sein. Die Vertiefung wird mit
einem passend geschliffenen Fliesenteil oder sonstigem
Füllmaterial verklebt, verputzt zur Verbesserung der Op-
tik.

Variante 2

[0005] Mit der Erfindung wird das Problem damit ge-
löst, das bei Altanlagen(Bestand) mittels geeigneter Ma-
schine eine BohrungNertiefung erfolgt, wobei ein Ma-
gnet, der jegliche Art und Form haben kann in gleicher
Höhe zur Oberfläche aus Fliesen oder sonstigen Ober-
flächen wie Putze, Kunststoffe, Glas eingebaut wird.
Durch fehlendes Füllmaterial wie in Variante 1 beschrie-
ben kann der Magnet kleiner dimensioniert sein.
[0006] Die Beschreibung der Ausführung 0001- 0005
stellen die einfachste
Variante bezogen auf die Optik, nicht auf die Funksiona-
lität der Erfindung dar.
[0007] Die optisch beste Variante wird in 0008 bzw.
0009 nachfolgend beschrieben.
[0008] Mit der Erfindung wird das Problem damit ge-
löst, das bei
Neuanlagen (Verlegen der keramischen Fliesen)oder
sonstiger glatter Oberflächen, wie glatten Putzen, Kunst-

stoffen Glas bzw. bei Altanlagen Bestand Austausch der
Fliesen oder sonstiger glatten Oberflächen wie glatten
Putzen, Kunststoffe Glas mittels geeigneter Maschine ei-
ne BohrungNertiefung in die Wand erfolgt, vor Herstel-
lung der Oberfläche aus keramischen Fliesen glatten
Putzen Kunststoffoberflächen Glasoberflächen oder
sonstigen Oberflächen jeder Art.
In diese Bohrung/Vertiefung wird ein Magnet ,der jegli-
che Art und Form haben kann, in die so entstandene
BohrungNertiefung mittels Kleber oder Zementmasse fi-
xiert.
[0009] Mit der Erfindung wird das Problem damit ge-
löst, das bei
Neuanlagen - Verlegen von keramischen Fliesen oder
Fliesen aus sonstigem Material jeglicher Art eine Vertie-
fung auf der Rückseite der Fliese bis hinter die Glasur
bei keramischen Fliesen , oder aus sonstigen Material
jeglicher Art die Bohrung ca. 2mm vor Oberfläche des
Materials endet. In dieser so entstandenen parallel zur
Oberfläche der Fliese oder Fliese aus sonstigem Material
jeglicher Art verlaufender Vertiefung , wird ein Magnet
der jeglicher Größe und Form haben kann, mit Kleber
oder Zementmasse fixiert.
[0010] Die Erfindung wird in Zeichnungen dargestellt.
Diese zeigen:
[0011] Handelsübliche Fliese mit Einbau von zwei Ma-
gneten
(Ansicht Fliesenrückseite)
[0012] Handelsübliche Fliese mit einem Magneten.
(Schnittansicht)
[0013] Als Konsequenz und zwangsläufig erforderlich
ist was in
0014 - 0015 beschrieben wird.
Dieses Problem wird in den Schutzansprüchen aufge-
führten Merkmalen gelöst
[0014] Shampoos und Duschmittel werden in Kunst-
stoffflaschen angeboten.
Die Form der Flaschen lässt es zu, das diese auf der
einzig ebenen Fläche(Boden)der Flasche abgestellt wer-
den können, oder seitlich hingelegt werden können.
Oben haben diese Flaschen eine verschraubbare oder
klappbare Öffnung, woraus das Duschmittel entnommen
werden kann. Körberreinigungsgeräte wie Handbürsten
oder dergleichen sowie Badeutensilien haben keine Be-
festigungssysteme.
[0015] In privaten Duschen wird die Shampoo bzw.
Duschmittelflaschen, Körberreinigungsgeräte wie Hand-
bürsten oder dergleichen sowie Badeutensilien in mehr
oder weniger schönen Körben aus Plastik, Edelstahl oder
Ablagen abgestellt.
Wobei in öffentlichen Duschen, Campingplätzen Kliniken
diese Möglichkeit erst gar nicht besteht, so das die Fla-
schen auf den Boden oder Abmauerungen mehr oder
weniger schlecht abgestellt werden können
[0016] Als Konsequenz und zwangsläufig erforderlich
ist was in 0001.- 0012 beschrieben wird
[0017] Befestigung eines Metallstücks in Runder oder
quadratischer Form oder jede anderen denkbaren Form
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an der Außenseite der Shampoo - oder Duschmittelfla-
sche Körperreinigungsgeräte wie Handbürsten oder der-
gleichen sowie Badeutensilien. Die Metallscheibe ist um-
hüllt mit dem Material, aus dem das jeweilige Produkt
hergestellt wurde, oder aus jeglichem anderen denkba-
ren Material, um beim abnehmen und fixieren an der
Wand (Keramikfliesen) diese nicht zu zerkratzen.
[0018] Befestigung eines Metallstücks in Runder oder
quadratischer Form in
der Innenseite der Shampoo oder Duschmittelflasche.
Die Metallscheibe ist umhüllt mit dem Material aus dem
die Flasche produziert ist, oder jeglichem anderen denk-
baren Material um ein reagieren mit der darin befindli-
chen Flüssigkeit mit dem Metallstück zu verhindern.
[0019] Die Erfindung wird in Zeichnung dargestellt.
Diese zeigen:
[0020] Handelsübliche Shampoo - oder Duschmittel-
flasche
(Draufsicht)
[0021] Handesübliche Shampoo - oder Duschmittel-
flasche Metallstück Innenseite der Flasche. (Schnitt)
[0022] Handesübliche Shampoo - oder Duschmittel-
flasche Metallstück :Außenseite der Flasche. (Schnitt)

Patentansprüche

1. Befestigungssystem für Shampoo Duschmittel in
handelsüblichen Kunststoffflaschen, Körperreini-
gungsgeräte wie Handbürsten sowie Badeutensilien
ist dadurch gekennzeichnet, das bei Altanlagen
durch Bohrung eine Vertiefung in eine Duschwand
hergestellt wird, wo ein Magnet in die so entstandene
Vertiefung fixiert wird, die mit optisch passendem
Material wie Fliese Glas div. glatten Putzen ver-
schlossen wird.

2. Befestigungssystem für Shampoo Duschmittel in
handelsüblichen Kunststoffflaschen, Körperreini-
gungsgeräte wie Handbürsten sowie Badeutensilien
ist dadurch gekennzeichnet, das bei Altanlagen
durch Bohrung eine Vertiefung in eine Duschwand
hergestellt wird, wo ein Magnet in die so entstandene
Vertiefung bündig mit der Oberfläche der Wand fi-
xiert wird

3. Befestigungssystem für Shampoo Duschmittel in
handelsüblichen Kunststoffflaschen, Körperreini-
gungsgeräte sowie Badeutensilien ist dadurch ge-
kennzeichnet, das bei Neuanlagen Verlegen von
keramischen Fliesen oder Fliesen aus sonstigem
Material jeglicher Art eine Vertiefung auf der Rück-
seite der Fliese bis hinter die Glasur bei keramischen
Fliesen , oder aus sonstigen Material jeglicher Art
die Bohrung vor Oberfläche des Materials endet. In
dieser so entstandenen parallel zur Oberfläche der
Fliese verlaufender Vertiefung , wird ein Magnet in
die so entstandene Vertiefung fixiert wird.

4. Befestigungssystem für Shampoo Duschmittel in
handelsüblichen Kunststoffflaschen, Körperreini-
gungsgeräte wie Handbürsten sowie Badeutensilien
ist dadurch gekennzeichnet, das ein Metallstück
jeglicher Art und Form außen am Produkt fest ange-
bracht wird.

5. Befestigungssystem für Shampoo Duschmittel in
handelsüblichen Kunststoffflaschen, Körperreini-
gungsgeräte wie Handbürsten sowie Badeutensilien
ist dadurch gekennzeichnet, das ein Metallstück
jeglicher Art und Form innen am Produkt fest ange-
bracht wird

(0011) Handelsübliche Fliese mit Einbau von
zwei Magneten.
(Ansicht Fliesenrückseite)
(0012) Handelsübliche Fliese mit einem Magne-
ten.
(Schnittansicht-Ansicht)
(0020) Handelsübliche Shampoo - oder Dusch-
mittelflasche
(Draufsicht)
(0021) Handesübliche Shampoo - oder Dusch-
mittelflasche Metallstück
Innenseite der Flasche.
(Schnitt)
(0022) Handesübliche Shampoo - oder Dusch-
mittelflasche
Metallstück :Außenseite der Flasche. (Schnitt)
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